
Aufnahmeantrag 
FC – Mosbach 1951 e.V. 
Nüstenbacher Straße 70 
74821 Mosbach 
 
Ich ersuche um Aufnahme als Mitglied des FC Mosbach 1951 e.V.. Über die Aufnahme eines 
Mitgliedes entscheidet der Vorstand. Die Satzung erkenne ich an. Die Kündigung muss schriftlich 
bis zum 31.12. des Jahres erfolgen. Bei Minderjährigen muss auch ein Elternteil bzw. ein 
gesetzlicher Vertreter Mitglied im Verein sein. Dem Aufnahmeantrag kann ohne 
Datenschutzerklärung (separate Erklärung) nicht stattgegeben werden. 
 
Erstes Mitglied / Gesetzlicher Vertreter: 

 

 Name:_________________________ Vorname: _____________________________                                                             
 

 Straße / Nr.:______________________________________________________________ 
 

 PLZ / Ort: _______________________________________________________________ 
 

 Geburtsdatum:__________________ Geschlecht:   m  w 
 

 Tel.:___________________________ email:__________________________________ 
 

 Mitgliedschaft:    Passiv    Aktiv (eine Abteilung auswählen) 
  

 Abteilung:  Junioren       Senioren       AH       Turner       Männerfit       Jumper 
 

  
  _________________            _____________________________________________ 
    Datum                                      Unterschrift Antragsteller 
 
 
Weitere Familienangehörige: 
 

 Name:_________________________ Vorname: _____________________________                                                             
 

 Geburtsdatum:___________________  Geschlecht:   m  w 
 

 Mitgliedschaft:    Passiv    Aktiv  Abteilung:__________________________ 
  

 

 Name:_________________________ Vorname: _____________________________                                                             
 

 Geburtsdatum:___________________  Geschlecht:   m  w 
 

 Mitgliedschaft:    Passiv    Aktiv  Abteilung:__________________________ 
  

 

 Name:_________________________ Vorname: _____________________________                                                             
 

 Geburtsdatum:___________________  Geschlecht:   m  w 
 

 Mitgliedschaft:    Passiv    Aktiv  Abteilung:__________________________ 
  

 
Mitgliedsbeiträge: 
 
 Erstmitglied Schüler, Student, …  35 € 
 Erstmitglied     70 € 
 Erstmitglied + Kind(er)   100 € 
 Erstmitglied + Ehepartner   100 € 
 Erstmitglied + Ehepartner + Kind(er)  130 € 
 
 

Bitte Rückseite beachten 



Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften: 
 

Zahlungs- 
Empfänger: 

FC Mosbach 1951 e.V.,  Nüstenbacherstraße 70,  74821 Mosbach 

Gläubiger-ID: DE65ZZZ00000138382 
IBAN: DE70 6745 0048 0003 0097 19 
BIC: SOLADES1MOS 
Bei: Sparkasse-Neckartal-Odenwald 
Mandatsreferenz-Nr.: Die Mandatsreferenz-Nr. sowie Zahlungstermin und Betrag der 
Folgeabbuchung wird dem Kontoinhaber mit dem erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages 
mitgeteilt 

Kontoinhaber: 

Name: 

Vorname: 

Geb. Datum: 

Name Kreditinstitut: 

IBAN: 

 

Mandat für 
Einzug von 
SEPA-Basis-
Lastschrift: 

Ich ermächtige den FC Mosbach 1951 e.V. Zahlungen vom o. g. Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom FC 
Mosbach 1951 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
  Mandat gilt für wiederkehrende Zahlung 
  Mandat gilt für eine einmalig Zahlung 

 

 
   _________________            _____________________________________________ 
    Datum                       Unterschrift des/der Kontoinhaber 
 

 
 
 
 
 
 
Der Auftrag wurde entgegen genommen durch:_________________________________________ 
 
 
Mitglieds-Nr.: _________________________________  Eintrittsdatum:_____________________________________ 
 
In Datei erfasst am:______________________________ durch:____________________________________________ 
 
Datum Mandatsreferenz-Nr. Mitteilung:_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Datenschutz/Persönlichkeitsrechte  
Einwilligung in die Datenverarbeitung für den FC Mosbach 1951 e.V. 

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über 
persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen (EDV) 
zur Erfüllung der gemäß der Vereinssatzung  zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der 
Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Vorname, 
Nachname, Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, 
Geschlecht, Titel, Ehrungen und Funktion(en) im Verein.  Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine 
Mitgliedsnummer zugeordnet. Verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzgrundrechte sind die 
gesetzlichen Vertreter des Vereins nach § 26 BGB. Die personenbezogenen Daten werden in den EDV-
Systemen des ersten Vorsitzenden und der Beauftragten für die Mitgliederverwaltung gespeichert und durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

(2) Als Mitglied des badischen Sportbunds und des badischen Fussballverbands und evtl. zukünftiger Verbände, 
ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden an diese 
z.B. Bildmaterial, Namen und Alter der Mitglieder, Namen der Mitglieder der Vereinsleitung mit Funktion, 
Anschrift, Telefonnummern und E-Mail Adresse. 

(3) Die Daten der Bankverbindung werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die Sparkasse-Neckartal-
Odenwald weitergeleitet. 

(4) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder 
Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge 
erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, 
Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der 
Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich gemäß dem 
Übermittlungszweck verwendet. 

(5) Im Zusammenhang mit dem Satzungsziel des FC Mosbach 1951 e.V. veröffentlicht der Verein 
personenbezogene Daten, Fotos oder Videoclips seiner Mitglieder auf seiner Internetseite und übermittelt 
Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print-, Tele- sowie sonstige elektronische Medien. Die Teilnahme am 
Spielbetrieb des bfv erfordert den Nachweis der Spielberechtigung. Dieser Nachweis kann über den 
Spielerpass online geführt werden. Dazu ist es erforderlich, dass der Verein Portraitfotos seiner Spieler über 
das DFBnet elektronisch hinterlegt, die durch die Spielbeteiligten (Vereinsvertreter, Schiedsrichter) und 
Verbandsvertreter über das Internet eingesehen werden können. Ich willige ein, dass der FC Mosbach 1951 
e.V., der Badische Fußballverband und die DFB GmbH die nachfolgenden personenbezogenen Daten in 
Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z. B. auf den Internetseiten des Vereins und Verbands und auf der 
Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“ sowie auf „Fupa.net“, einschließlich der hiermit 
verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte veröffentlichen dürfen und an die Verleger von 
Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und 
Profifußball übermitteln dürfen: Vor- u. Nachname, Alter, Geburtsdatum, Nationalität, offizielle Daten des 
Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und 
Mannschaften, Ein- u. Auswechselungen, erzielte Tore, Strafen, Torschützenlisten und statistische 
Auswertungen über diese Daten.  

(6) In seinen Pressemitteilungen, Vereinszeitung, Vereinsflyer, am schwarzen Brett sowie auf seiner Internetseite 
berichtet der Verein ggf. auch über Ehrungen, Jubiläum, besondere Erfolge und Ereignisse, sowie Geburtstage 
seiner Mitglieder. Hierbei können Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten 
veröffentlicht werden: Name, Vereinszugehörigkeit und Dauer, Funktion im Verein und Alter, 
Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein - unter Meldung von 
Name, Funktion im Verein, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer - auch an andere Print- Tele- und weitere 
elektronische Medien übermitteln.  

(7) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Funktionsträger des Vereins 
herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. 
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte 
(z.B. Minderheitenrechte)  benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten gegen schriftliche 
Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken 
Verwendung finden und die erhaltenen Daten, so bald deren Zweck erfüllt ist, zurückgegeben, vernichtet oder 



gelöscht werden. Mitgliedern der einzelnen Altersgruppen können Telefonlisten, bzw. Adresslisten, unter 
Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und E- Mail-Adresse zur besseren 
Kommunikation untereinander ausgehändigt werden.  

(8) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften  das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung seiner Daten.  

(9) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Ausführungen stimmen die 
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer 
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die 
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung 
(z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist 
oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

(10) Beim Austritt werden mit Ausnahme des Namens alle personenbezogenen Daten des Mitglieds gelöscht. 
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den 
Vorstand aufbewahrt. 

(11) Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt. 
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber der Vereinsleitung der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person 
und die Veröffentlichung persönlicher Daten widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die 
Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Internetseite.  

 
 
 
 
Jugendlicher 
 
_______________________________________________________________________________________ 
   Ort, Datum, Vorname, Name, Unterschrift 
 
 
 
 
1. Mitglied / gesetzl. Vertreter 
 
_______________________________________________________________________________________ 
   Ort, Datum, Vorname, Name, Unterschrift 
 
 
 


